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dass Ihre Arbeitnehmer seit dem 1. Januar 2023 
nicht mehr verpflichtet sind, im Krankheitsfalle 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
vorzulegen? Daten der Arbeitsunfähigkeit der 
gesetzlich versicherten Arbeitnehmenden sind ab 
diesem Datum von den Arbeitgebern bei den 
gesetzlichen Krankenkassen abzurufen. Weiterhin 
besteht die Pflicht der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, sich beim Arbeitgeber unverzüglich 
arbeitsunfähig zu melden und dies gegebenenfalls 
auch vom Arzt feststellen zu lassen. 
 
Auch wenn Beschäftigte auch weiterhin die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 
behandelnden Arzt erhalten sollten, sind sie nicht 
zur Vorlage beim Arbeitgeber verpflichtet. 
 
 

 
 

 

 Aus dem Kollegenkreis 
 

NachfolgerIn für Buchhandlung gesucht 

Traditionsreiche Buchhandlung im Großraum 
Fulda sucht NachfolgerIn! 

Eckdaten meiner Buchhandlung mit großer PBS-Abteilung 

• Fläche: 185 qm Ladenfläche, 25 qm Nebenfläche 

• Standort: TOP Lage im Stadtzentrum 

• Ausrichtung: Schreibwaren Abteilung, 

Bürobedarf, Grußkarten und Zeitschriften 

• Kopierservice 

• Qualitäten: Stark vernetzt im Raum Fulda / 
Vogelsbergkreis / Thüringen 

• (Kindergärten, Schulen, Behörden, Institutionen), 

eigene Webseite mit Onlineshop, große 

• Stammkundschaft 

• Umsatz:  
· Jahresumsatz ca. 450.000,- 

· 60% Umsatzanteil Buch 

· 40% Umsatzanteil PBS 

• Miete: günstige Miete 

Anzahl Mitarbeiter: 

2 Vollzeitmitarbeiterinnen und 1 Minijobberin 

Kontakt: 

Für eine erste Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte 
an: C.H. Honig – Beratung für den Buchhandel, Christoph 

Honig; Telefon 0176 8564 3007 oder per E-Mail 

c.honig@beratung-buchhandel.de 

 

 
 PRISMA informiert 
 

Bonusausschüttung für 2022 

Auch dieses Mal möchten wir zu den Verbundgruppen 
gehören, die den Mitgliedern den Bonus für das 

zurückliegende Jahr als erste auszahlen. 

Bis spätestens Mitte Februar 2023 wird die 
entsprechende Gutschrift auf der Regulierungsliste 

erscheinen und Ihrem Buchungskonto gutgeschrieben. 
Wie auch bereits im Vorjahr haben wir für die 

Bonusauszahlung die geänderte Rechtsprechung des BFH 

nach einem Urteil des EuGH in A 10.3 Abs. 5 UStAE 
übernommen und zahlen den Bonus ohne Umsatzsteuer 

aus, da Ihnen als Mitglied kein Nachteil entsteht. 


